
Hinweise zur Aufnahme in den Kindergarten der DSND 

Wir freuen uns, dass Sie beabsichtigen Ihr Kind im Kindergarten der Deutschen Schule New 
Delhi anzumelden. Die Grundvoraussetzung für die Aufnahme in die Deutsche Schule New 
Delhi sind eine adäquate Beherrschung der deutschen Sprache und freie Kapazitäten in der 
jeweiligen Gruppe. Falls die Plätze in einzelnen Gruppen nicht ausreichen, werden 
Wartelisten für die Aufnahme eingerichtet. 
 
Wie Sie bitte den Allgemeinen Informationen über den Kindergarten entnehmen, besteht er 
aus drei Einheiten, die jeweils in Untergruppen gegliedert sind:   

 Sternschnuppen (18 Monate - 3 Jahre)   
 Kindergarten (3 - 5 Jahre)  
 Vorschule (5 Jahre) 

  

Anmeldeformalitäten 

Zur Anmeldung an der DSND füllen Sie bitte die beiden Dokumente aus und senden Sie diese 
mit den geforderten Passkopien auf elektronischem Weg an das Schulsekretariat. 
sekretariat@dsnd.de  

 Anmeldebogen der Deutschen Schule New Delhi (Download) 
 Antrag auf Mitgliedschaft im Deutschen Schulverein New Delhi (Download) 
 Passkopie des Kindes (Lichtbildseite) 
 Passkopie der Eltern/Erziehungs- und Sorgeberechtigten (Lichtbildseite) 

Aufnahmegespräch 

Anschließend werden wir mit Ihnen zu einem vereinbarten Termin ein Aufnahmegespräch 
führen. 
Damit Sie die Schule, und wir Sie besser kennen lernen, werden wir mit Ihnen gemeinsam im 
Verlauf des Gesprächs einen Fragebogen durchsprechen und ausfüllen. Selbstverständlich 
werden alle Ihre Informationen vertraulich behandelt. Gerne berät sie auch ein Vertreter des 
Elternbeirats, wenn Sie dies wünschen. 

Aufnahmekriterien allgemein 

Da wir nur über eine begrenzte Anzahl von Kindergartenplätzen verfügen, gelten für die 
Aufnahme folgende Kriterien in der hier aufgeführten Reihenfolge:  

1. Kinder, die von den Sternschnuppen in den Kindergarten wechseln.  
2. Kinder mit mindestens einem deutschsprachigen Elternteil. Kinder, die bereits 

Geschwisterkinder an der DSND haben.  
3. Kinder, deren Eltern an einer deutschsprachigen und englischsprachigen Erziehung 

ihrer Kinder interessiert sind.  
4. Zeitpunkt der Anmeldung.  

Haben wir zum Zeitpunkt Ihres gewünschten Aufnahmedatums nicht genügend freie Plätze 
zur Verfügung, nehmen wir Ihre Anmeldung auf eine Warteliste, die nach den beschriebenen 
Kriterien geführt wird. Über die Vergabe der  
freien Plätze entscheidet eine Aufnahmekommission. Die Eltern werden schriftlich über das 
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Aufnahmedatum informiert.  
Der Besuch des Kindergartens allein, berechtigt nicht zur Aufnahme in die Schule.   
Der Schulträger legt die Grundsätze für die Aufnahme der Kinder in den Kindergarten fest.   
Wir möchten Sie bitten, Ihr Kind zum vereinbarten Aufnahmegespräch mitzubringen. Das 
Aufnahmegespräch wird von der Kindergartenleitung und der jeweiligen Gruppenleiterin 
geführt.  
Die ersten zwei Aufnahmemonate gelten als Beobachtungszeit und Eingewöhnungsphase. 
Sollte sich dabei herausstellen, dass das Kind für den weiteren Besuch des Kindergartens 
noch nicht die notwendige Kindergartenreife hat, kann es vom Besuch zurückgestellt werden. 
Das Kind sollte bei Anmeldung in den Kindergarten selbständig auf die Toilette gehen 
können.  

Aufnahme bei den Sternschnuppen 

In die Sternschnuppengruppe können Kinder im Alter von 18 Monaten bis zum dritten 
Lebensjahr aufgenommen werden. Sternschnuppenkinder haben die Möglichkeit, sofern 
Plätze verfügbar sind und ein Wechsel aus pädagogischer Sicht sinnvoll erscheint, nach 
Erreichen des 3. Lebensjahres in den Kindergarten zu wechseln. Wir möchten Sie bitten, 
einen möglichen Wechsel in den Kindergarten mit den Erzieherinnen rechtzeitig zu 
besprechen und schriftlich zu beantragen, damit die Plätze nicht anderweitig vergeben werden. 
Die Kinder aus den Sternschnuppen haben bei der Aufnahme in den Kindergarten Vorrang. 
Es gelten die Aufnahmebedingungen des Kindergartens.  

Aufnahme in die Vorschule 

Für die Aufnahme in die Vorschule ist es notwendig, dass die Kinder die deutsche Sprache 
gut verstehen können und sich ebenfalls gut darin ausdrücken können. Kinder, die bis zum 1. 
August eines Jahres fünf Jahre alt werden, können an der Vorschulförderung teilnehmen. 
Kinder, die bis zum 31. Dezember eines Jahres fünf Jahre alt werden und vom Kindergarten 
vorgeschlagen sind, können auf Antrag der Eltern vorzeitig aufgenommen werden. Nach 
erfolgter Aufnahme wird eine regelmäßige Teilnahme erwartet, um das Kind auf die 
Anforderungen der Grundschulzeit vorbereiten zu können. Es gelten die 
Aufnahmebedingungen des Kindergartens. 
  
Anfragen:   schulleitung@dsnd.de  

 


